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2 DIE MANDANTEN I INFORMATION 

    
Themen dieser Ausgabe 

   

 Einschränkung der Sollbesteuerung 
 Bundesfinanzministerium zur Realteilung 
 Überlassung von Elektrofahrzeugen 
 Arbeitseinsatz im Ausland 

  Zinsen: Aussetzung der Vollziehung 
 Betrieb eines Blockheizkraftwerks 
 Abzug nicht anerkannter Heilmethoden 

 

  
  Ausgabe Nr. 2/2019 (März/April)  

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 
nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 
 STEUERRECHT 
 
Unternehmer 
Einschränkung der Sollbesteuerung 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) schränkt die umsatz-
steuerliche Sollbesteuerung, nach der die Umsatzsteuer mit 
Ausführung der Leistung entsteht, bei Ratenzahlungen ein. 

Danach gilt die Sollbesteuerung bei Ratenzahlungen für 
Dienstleistungen dann nicht, wenn die Raten vertragsge-
mäß über mehrere Jahre gezahlt werden sollen. 
Hintergrund: Grundsätzlich gilt im Umsatzsteuerrecht die 
Sollbesteuerung. Danach entsteht die Umsatzsteuer mit der 
Ausführung der Lieferung oder Dienstleistung unabhängig 
davon, wann der Kunde bezahlt. Im Ergebnis muss der Un-
ternehmer damit die Umsatzsteuer vorfinanzieren. Anders 
ist dies bei der Istbesteuerung, die nur auf Antrag u. a. bei 
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kleineren Unternehmen mit einem Jahresumsatz von maxi-
mal 500.000 € und bei Freiberuflern in Betracht kommt; hier 
entsteht die Umsatzsteuer erst bei Bezahlung durch den 
Kunden. 
Sachverhalt: Die Klägerin ist im bezahlten Fußball als Spie-
lervermittlerin tätig. Im Jahr 2012 vermittelte sie einen Spie-
ler für ein dreijähriges Engagement und vereinbarte mit dem 
Verein, dass dieser die Vermittlungsprovision in Raten über 
drei Jahre leisten soll. Das Finanzamt verlangte von der Klä-
gerin für 2012 die gesamte Umsatzsteuer unter Hinweis auf 
die ausgeführte Vermittlungsleistung. Hiergegen wehrte sich 
die Klägerin. Der Fall kam zum Bundesfinanzhof (BFH), der 
ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH richtete. 
Entscheidung: Dem EuGH zufolge entsteht die Umsatz-
steuer erst mit der jeweiligen Ratenzahlung: 
 Bei Leistungen, die durch bedingte Ratenzahlungen erst 

über mehrere Jahre nach der eigentlichen Vermittlung ver-
gütet werden, entsteht die Umsatzsteuer nicht bereits mit 
Ausführung der Vermittlung. Vielmehr entsteht die Umsatz-
steuer erst mit Ablauf des jeweiligen Zeitraums, auf den 
sich die geleisteten Zahlungen beziehen; dies ist die jewei-
lige Rate. 

 Der EuGH begründet dies mit der europäischen Regelung 
für Teilleistungen. Danach gelten Dienstleistungen unter 
bestimmten Voraussetzungen erst mit der jeweiligen Rate 
als bewirkt. Diese Voraussetzung dürfte dem EuGH zu-
folge im Streitfall erfüllt sein, so dass die Umsatzsteuer erst 
mit der jeweiligen Jahresrate entsteht. 

Hinweise: Die Sache muss nun vom BFH abschließend ent-
schieden werden. Zwar hat der EuGH angedeutet, dass der 
Klage stattzugeben sein dürfte; es liegt nun aber am BFH, 
die nicht leicht verständliche EuGH-Entscheidung umzuset-
zen und deutlich zu machen, in welchen Fällen die Sollbe-
steuerung nicht gilt, weil eine Leistung in mehrere Teilleis-
tungen – entsprechend den Ratenzahlungen – unterteilt 
wird. 
Noch nicht klar ist, ob sich die EuGH-Entscheidung auch auf 
Leasingverträge und Mietkaufgeschäfte übertragen lässt. In 
der Praxis werden hier häufig Finanzierungsbanken zwi-
schengeschaltet, die den Kaufpreis für den Käufer sogleich 
an den Unternehmer (Lieferanten) in voller Höhe bezahlen, 
während der Käufer Raten an die Bank leistet. Der Unter-
nehmer bekommt seinen Kaufpreis dann also sofort, so dass 
er die Umsatzsteuer nicht vorfinanzieren muss. Zumindest in 
diesen Fällen mit einer zwischengeschalteten Bank dürfte es 
also bei der Sollbesteuerung bleiben. 
Ebenfalls in der Praxis üblich ist es, einem zum Vorsteuer-
abzug berechtigen Käufer zusätzlich zur ersten Rate auch 
die gesamte Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen, so dass 
der Verkäufer die Umsatzsteuer sogleich in voller Höhe er-
hält und diese nicht vorfinanzieren muss. Der Käufer kann 
die ihm mit der ersten Rate in Rechnung gestellte Umsatz-
steuer in voller Höhe beim Finanzamt geltend machen. 
Bundesfinanzministerium zur Realteilung 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein neues Schrei-
ben zur Realteilung von unternehmerisch tätigen Personen-
gesellschaften veröffentlicht. Das Schreiben übernimmt die 
aktuelle Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) und 

ersetzt das bisherige Schreiben aus dem Jahr 2016. Das 
BMF-Schreiben ist für die Finanzämter bindend, nicht jedoch 
für die Finanzgerichte. 
Hintergrund: Bei einer Realteilung wird eine unternehme-
risch tätige Personengesellschaft in der Weise aufgelöst, 
dass jeder der Gesellschafter einen Teil des Gesellschafts-
vermögens erhält und damit weiterhin unternehmerisch tätig 
ist, z. B. als Einzelunternehmer. Eine Realteilung hat den 
Vorteil, dass die sog. stillen Reserven der Wirtschaftsgüter, 
die der einzelne Gesellschafter übernimmt, nicht versteuert 
werden müssen. Unter den stillen Reserven versteht man 
die Differenz zwischen dem aktivierten Buchwert und dem 
höheren Verkehrswert. 
Kernaussagen des BMF: 
 Das BMF unterscheidet nunmehr ebenso wie der BFH zwi-

schen echter und unechter Realteilung. 
 Bei der echten Realteilung wird die Personengesellschaft 

aufgelöst, und jeder Gesellschafter übernimmt einen Teil 
des Gesellschaftsvermögens (s. Hintergrund). 

 Daneben gibt es noch die unechte Realteilung, bei der ei-
ner der Gesellschafter aus der Personengesellschaft aus-
scheidet und einen Teil des Gesellschaftsvermögens mit-
nimmt und damit unternehmerisch tätig wird. Die übrigen 
Gesellschafter führen den Betrieb der bisherigen Perso-
nengesellschaft fort. 

 Beide Arten der Realteilung sind begünstigt, so dass die 
stillen Reserven der Wirtschaftsgüter, die auf die Gesell-
schafter der aufgelösten Gesellschaft (echte Realteilung) 
bzw. auf den ausscheidenden Gesellschafter übergehen 
(unechte Realteilung), grundsätzlich nicht versteuert wer-
den müssen. 

Bei der unechten Realteilung erkennt das BMF eine steuer-
begünstigte Realteilung auch dann an, wenn der aus-schei-
dende Gesellschafter nur Einzelwirtschaftsgüter übernimmt 
und nicht einen Teilbetrieb/Mitunternehmeranteil. 
Hinweise: Damit hält das BMF an seiner bisherigen Auffas-
sung nicht mehr fest, nach der der ausscheidende Gesell-
schafter bei einer unechten Realteilung einen Teilbetrieb o-
der Mitunternehmeranteil erhalten müsse, damit eine be-
günstigte (unechte) Realteilung vorliegt. Die Mitnahme von 
Einzelwirtschaftsgütern reicht aus; diese müssen jedoch 
weiterhin betrieblich genutzt werden. 
Alle Gesellschafter können beantragen, dass die aktuellen 
Ausführungen des BMF zur unechten Realteilung nicht an-
gewendet werden, wenn die unechte Realteilung vor dem 
1.1.2019 stattgefunden hat. 
Das aktuelle Schreiben enthält darüber hinaus zahlreiche 
weitere Ausführungen zur Realteilung wie z. B. die steuerli-
che Behandlung von Ausgleichszahlungen unter den Gesell-
schaftern, die Bewertung des übernommenen Betriebsver-
mögens oder die Sperrfrist, die zu beachten ist, damit die 
stillen Reserven nicht versteuert werden müssen. Insoweit 
werden allerdings die Grundsätze aus dem bisherigen 
Schreiben zur Realteilung übernommen. 
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Arbeitgeber/Arbeitnehmer 
Überlassung von Elektrofahrzeugen 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich in einem inof-
fiziellen Schreiben an den Verband der Automobilindustrie 
e.V. zur Neuregelung der Besteuerung von Elektro-Dienst-
wagen geäußert (s. hierzu unsere Mandanten-Information 
1/2019). Danach wird der neue steuerliche Vorteil nicht ge-
währt, wenn der Dienstwagen bereits vor dem 1.1.2019 an 
irgendeinen Arbeitnehmer schon einmal als Dienstwagen 
überlassen worden ist. 
Hintergrund: Der Gesetzgeber hat den zu versteuernden 
Vorteil aus der Privatnutzung von betrieblichen Elektro-Kfz 
und extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen gemindert, 
indem der Wert von 1 % auf 0,5 % des Bruttolistenpreises 
monatlich gesenkt wird. Wird die Fahrtenbuchmethode an-
gewendet, werden die Anschaffungskosten für das Elektro- 
bzw. Hybridelektrofahrzeug ebenfalls nur zur Hälfte ange-
setzt. Voraussetzung für die jeweilige Minderung ist, dass 
das Elektro- bzw. Hybridfahrzeug in den Jahren vom 
1.1.2019 bis 31.12.2021 angeschafft wird. 
Schreiben des BMF: Das BMF hat nun eine Anfrage des 
Verbands der Automobilindustrie e.V. zur zeitlichen Anwen-
dung der Neuregelung beantwortet. 
 Dem BMF zufolge setzt die Anwendung der Neuregelung 

– und damit die Minderung des steuerlichen Vorteils aus 
der Privatnutzung – bei der Überlassung eines Elektro- 
bzw. Hybridelektrofahrzeugs an einen Arbeitnehmer vo-
raus, dass der Firmenwagen einem Arbeitnehmer erstmals 
nach dem 31.12.2018 und vor dem 1.1.2022 überlassen 
worden ist. 

 Eine Überlassung zur privaten Nutzung liegt vor, wenn der 
Firmenwagen dem Arbeitnehmer für Privatfahren oder für 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte o-
der für Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung überlassen wird. 

 Die Neuregelung greift damit bei solchen Fahrzeugen 
nicht, die dem Arbeitnehmer bereits vor dem 1.1.2019 zur 
privaten Nutzung überlassen worden sind. Hier bleibt es 
bei der bisherigen Regelung, dass 1 % des Bruttolistenprei-
ses angesetzt wird bzw. bei der Fahrtenbuchmethode die 
Anschaffungskosten für den Pkw und damit die Abschrei-
bungen zu Grunde gelegt werden. 
Hinweis: Der Bruttolistenpreis bzw. die Anschaffungskos-
ten werden dann aber um einen pauschalen Abzug für den 
teureren Elektromotor gemindert (sog. Nachteilsaus-
gleich). Dieser Abzug hängt von der Batteriekapazität ab. 

Hinweise: Das BMF-Schreiben ist bemerkenswert, da das 
Gesetz auf die Anschaffung nach dem 31.12.2018 abstellt. 
Das BMF wendet die Neuregelung hingegen auch auf Fahr-
zeuge an, die vor diesem Zeitpunkt angeschafft oder geleast 
worden sind, sofern sie erst nach dem 31.12.2018 dem Ar-
beitnehmer zur Privatnutzung überlassen werden. Insofern 
ist das Schreiben positiv, weil nunmehr auch Altfahrzeuge 
unter die Regelung fallen, die nach dem 1.1.2019 erstmalig 
einem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung überlassen wer-
den. Eine Überlassung zur Privatnutzung vor dem 1.1.2019 
ist hingegen schädlich. Die Anwendung der Neuregelung 
kann darüber hinaus nicht durch einen bloßen Wechsel des 

Nutzungsberechtigten zum Stichtag 1.1.2019 herbeigeführt 
werden. 

Arbeitseinsatz im Ausland 
Auch bei eintägigen Auslandsdienstreisen: A1-Beschei-nigung nicht vergessen! 
Grundsätzlich gilt für das Sozialversicherungsrecht das sog. 
Territorialitätsprinzip. D.h. ein Arbeitn ehmer unterfällt vom 
Grundsatz her den Sozialversicherungsvorschriften seines 
Beschäftigungsortes, d.h. des Landes, in dem er seine Be-
schäftigung ausübt. 
Nach deutschem Sozialversicherungsrecht gilt jedoch in Fäl-
len eines vorübergehenden Auslandseinsatzes im Falle ei-
ner sog. Entsendung weiterhin deutsches Sozialversiche-
rungsrecht (Ausstrahlung) während im Falle der Entsendung 
eines ausländischen Arbeitnehmers nach Deutschland wei-
terhin das Recht des ausländischen (entsendenden) Staates 
gilt (Einstrahlung). 
Um zu vermeiden, dass bei verschiedenen Rechtssystemen 
verschiedener Staaten durch unterschiedliche Regelungen 
der Aus- bzw. Einstrahlung ein Arbeitnehmer etwa in zwei 
Ländern gleichzeitig sozialversicherungspflichtig und damit 
auch beitragspflichtig wird, wurde die Sozialversicherungs-
pflicht in der EU, dem EWR und der Schweiz durch die VO 
(EG) Nr. 883/2004 harmonisiert. Nach dieser Verordnung 
wird zur Vermeidung einer Doppelversicherung festge-
schrieben, dass Arbeitnehmer innerhalb der EU nur in einem 
der Mitgliedsstaaten sozialversicherungspflichtig sind, auch 
wenn sie vorübergehend in einem anderen Mitgliedsstaat 
eingesetzt werden oder etwa bei mehreren Arbeitgebern in 
verschiedenen Mitgliedsstaaten tätig sind. Grundsätzlich ist 
der Arbeitnehmer in dem Mitgliedsstaat tätig, in dem er seine 
Tätigkeit im Wesentlichen ausübt. 
Dieses Beschäftigungsortprinzip wird im Falle von Entsen-
dungen, die eine voraussichtliche Dauer von 24 Monaten 
nicht überschreiten, durchbrochen. In diesen Fällen unter-
liegt der entsendete  Arbeitnehmer trotz vorübergehender 
Beschäftigung im Ausland weiterhin der Sozialversicherung 
seines Heimatlandes. 
Um hier eine Klarstellung zu schaffen und nachträgliche 
Konflikte zu vermeiden, wurde die sogenannte A1-Beschei-
nigung eingeführt. Diese bescheinigt dem Arbeitnehmer, in 
welchem Land er sozialversicherungspflichtig ist und muss 
von dem jeweiligen Arbeitnehmer im Falle des Auslandsein-
satzes mitgeführt werden. 
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang aber, dass 
die A1-Bescheinigung nicht nur bei längeren Auslands-
aufenthalten oder im Falle einer dauerhaften Tätigkeit in 
mehreren verschiedenen Ländern mitzuführen ist, son-
dern auch bei nur kurzen Dienstreisen ins europäische 
Ausland. Die A1-Bescheinigung ist also nicht nur im Falle 
längerfristiger sog. Abordnungen ins Ausland zu beantra-
gen, sondern bei jeder Art der Entsendung. Hierunter fallen 
auch nur kurze (auch eintägige!) Dienstreisen eines Ar-
beitnehmers ins europäische Ausland. 
Ein Verstoß gegen die Mitführungspflicht der A1-Bescheini-
gung kann zur Verhängung von hohen Bußgeldern führen. 
In verschiedenen europäischen Ländern, insbesondere in 
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Österreich und Frankreich, werden auch bereits verstärkt 
Kontrollen der A1-Bescheinigung durchgeführt. 
Seit Anfang dieses Jahres kann die A1-Bescheinigung nur 
noch auf elektronischem Wege angefordert werden und 
nicht mehr in Papierform. Gemäß § 106 SGB IV soll die Be-
scheinigung durch die zuständige Stelle innerhalb von drei 
Tagen nach elektronischer Antragstellung durch Datenüber-
mittlung an den antragstellenden Arbeitgeber erteilt werden. 
Dieser hat die Bescheinigung dann unverzüglich auszudru-
cken und seinem Beschäftigten auszuhändigen. 
Arbeitgeber sollten daher zukünftig dringend darauf achten, 
rechtzeitig den Antrag auf Erteilung einer A1-Bescheinigung 
zu stellen, möglichst frühzeitig im Vorfeld einer anstehenden 
Dienstreise. Sollte, gerade bei kurzfristig erforderlich wer-
denden Dienstreisen, eine Antragstellung drei Tage vor 
Dienstreiseantritt nicht in Betracht kommen, so muss zumin-
dest der Antrag gestellt werden. Auf diesem Wege können 
unter Umständen Bußgelder vermieden werden. 
Zu beachten ist weiterhin, dass für jeden Arbeitseinsatz 
im Ausland im Rahmen einer Entsendung eine Beschei-
nigung jeweils neu zu beantragen ist. Dauerbescheini-
gungen sind nicht vorgesehen. 
Im Falle einer gewöhnlichen Erwerbstätigkeit des Arbeitneh-
mers in mehreren Mitgliedstaaten gleichzeitig ist nicht für je-
den einzelnen Arbeitseinsatz beim ausländischen Arbeitge-
ber eine neue A1-Bescheinigung erforderlich. Dennoch wer-
den auch bei diesen A1-Bescheinigungen nur zeitlich be-
grenzte Bescheinigungen erteilt. 
Zuständig für die Erteilung der A1-Bescheinigung ist in Fäl-
len der Entsendung (hierzu zählen auch die kurzfristigen 
Dienstreisen!) bei gesetzlich versicherten Arbeitnehmern, 
die für den Arbeitnehmer zuständige Krankenkasse, bei pri-
vat krankenversicherten Arbeitnehmern, der zuständige 
Rentenversicherungsträger. 
Bei Erwerbstätigkeit des Arbeitnehmers in mehreren Mit-
gliedstaaten gleichzeitig, ist die deutsche Verbindungsstelle 
Krankenversicherung-Ausland (DVKA) zuständig. 
 

Alle Steuerpflichtigen 
Zinsen: Aussetzung der Vollziehung 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) folgt im Ergebnis der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) und gewährt 
auf Antrag Aussetzung der Vollziehung für Zinsen für Ver-
zinsungszeiträume ab dem 1.4.2012. Der BFH hat nämlich 
erneut ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des 
gesetzlichen Zinssatzes von 6 % geäußert. 
Hintergrund: Der gesetzliche Zinssatz im Steuerrecht be-
trägt 6 % jährlich. Dies betrifft Zinsen für Steuernachzahlun-
gen, für gestundete oder ausgesetzte Beträge und für hin-
terzogene Steuern. Die Höhe dieses Zinssatzes wird von 
Fachleuten für verfassungswidrig gehalten. Der BFH hat in 
zwei aktuellen Eilverfahren den Zinssatz in einer vorläufigen 
Prüfung zunächst für den Verzinsungszeitraum ab dem 
1.4.2015 als verfassungswidrig angesehen (s. hierzu unsere 

Mandanten-Information 4/2018) und jüngst auch für den Ver-
zinsungszeitraum ab 2012. 
Aktuelles Schreiben: Das BMF akzeptiert die beiden BFH-
Entscheidungen zur möglichen Verfassungswidrigkeit und 
gewährt nunmehr auf Antrag des Zinsschuldners Ausset-
zung der Vollziehung für Verzinsungszeiträume ab dem 
1.4.2012. 
Hinweis: Das aktuelle BMF-Schreiben gilt in allen offenen 
Fällen und ersetzt das bisherige BMF-Schreiben, das eine 
Aussetzung der Vollziehung nur für den Verzinsungszeit-
raum ab dem 1.4.2015 vorsah. 
Für Verzinsungszeiträume vor dem 1.4.2012 gewährt das 
BMF nicht ohne Weiteres Aussetzung der Vollziehung. Hier 
muss ein besonderes berechtigtes Interesse an der Ausset-
zung der Vollziehung dargelegt werden. Dieses ist dann ge-
geben, wenn dem Steuerpflichtigen die Zahlung der Zinsen 
nicht zuzumuten ist, weil er ansonsten z. B. Insolvenz an-
melden müsste. Insoweit kommt es möglicherweise aber 
noch zu weiteren Gerichtsentscheidungen, in denen auch für 
Verzinsungszeiträume vor dem 1.4.2012 verfassungsrecht-
liche Zweifel an der Höhe des Zinssatzes von 6 % geäußert 
werden und Aussetzung der Vollziehung gewährt wird. 
Betrieb eines Blockheizkraftwerks 
Betreibt eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) ein 
Blockheizkraftwerk, das vorwiegend der Wärmeversorgung 
des Hauses dient und speist sie den überschüssigen Strom 
gegen Entgelt in das Stromnetz ein, erzielt sie mit dem Ver-
kauf des Stroms gewerbliche Einkünfte. Sie ist zur Abgabe 
einer Feststellungserklärung verpflichtet. Ob die Wohnungs-
eigentümer eine eigenständige Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) gegründet haben, ist unerheblich. 
Hintergrund: Erzielen mehrere Personen als Mitunterneh-
mer gemeinschaftlich Einkünfte, werden die Einkünfte ein-
heitlich und gesondert festgestellt, indem die Höhe und Art 
der Einkünfte für die Gemeinschaft festgestellt und dem ein-
zelnen Mitunternehmer anteilig zugerechnet werden. Vo-
raussetzung für eine Mitunternehmerstellung sind Mitunter-
nehmerinitiative und Mitunternehmerrisiko. 
Sachverhalt: Eine aus elf Reihenhäusern bestehende WEG 
errichtete ein Blockheizkraftwerk, um hieraus den eigenen 
Energiebedarf zu decken und den überschüssigen Strom 
gegen Entgelt in das allgemeine Stromnetz einzuspeisen. 
Den Vertrag mit dem Stromversorgungsunternehmen 
schloss die WEG, vertreten durch ihre Hausverwaltung. Das 
Finanzamt sah in der Einspeisung des überschüssigen 
Stroms gegen Entgelt eine gewerbliche Tätigkeit und erließ 
einen Bescheid über die einheitliche und gesonderte Fest-
stellung. Hiergegen wehrte sich die WEG. 
Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab im Grund-
satz dem Finanzamt Recht, verwies die Sache allerdings an 
das Finanzgericht (FG) zur weiteren Aufklärung zurück: 
 Eine Mitunternehmerschaft kann nicht nur bei einer Perso-

nengesellschaft bestehen, sondern auch bei einem ver-
gleichbaren Gemeinschaftsverhältnis. Ein solches Ge-
meinschaftsverhältnis liegt bei einer WEG vor. Die einzel-
nen Wohnungseigentümer haben Mitunternehmerinitiative, 
weil sie ein Weisungsrecht gegenüber dem Verwalter so-
wie Stimm- und Kontrollrechte haben. Und die einzelnen 
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Wohnungseigentümer tragen auch ein Mitunternehmerri-
siko, weil sie am Gewinn und Verlust der WEG beteiligt sind 
und zudem mit ihrem Vermögen nach außen in Höhe ihrer 
Miteigentumsquote haften. 

 Es bedarf daher keines Zusammenschlusses in Gestalt ei-
ner GbR, sondern die WEG ist die Mitunternehmerschaft. 
Dies gilt jedenfalls dann, wenn sie innerhalb ihres Ver-
bandszwecks tätig wird. Zum Verbandszweck gehört auch 
die Erzeugung und Vermarktung von Strom, sofern dies ein 
Nebenprodukt des für die Wohnanlage produzierten Wär-
mebedarfs ist. Dies war im Streitfall zu bejahen, da das 
Blockheizkraftwerk zu 3/4 Wärme für die elf Reihenhäuser 
produzierte und nur zu 1/4 Strom erzeugte, der in das all-
gemeine Stromnetz eingespeist wurde. 

 Für die Abgabe der Feststellungserklärung ist der bestellte 
Wohnungsverwalter verantwortlich, weil er das Organ der 
WEG ist. Der Verwalter verstößt mit der Erstellung und Ab-
gabe der Feststellungserklärung nicht gegen das Steuer-
beratungsgesetz, weil er insoweit in eigenen Angelegen-
heiten, nämlich als Organ der WEG, tätig wird. 

 Das FG muss nun noch die Höhe der Anschaffungskosten 
des Blockheizkraftwerks ermitteln, da hiervon die Abschrei-
bung abhängt. Zu den Anschaffungskosten gehört auch die 
nicht abziehbare Vorsteuer. Diese ist nicht abziehbar, so-
weit die Wärme den Mitgliedern der WEG zur Verfügung 
gestellt wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die 
Wärme den WEG-Mitgliedern verkauft wird – dies wäre 
steuerfrei, weil Leistungen einer WEG an ihre Mitglieder 
steuerfrei gestellt sind, und würde deshalb zum Ausschluss 
des Vorsteuerabzugs führen – oder ob die Wärme unent-
geltlich überlassen wird und aus diesem Grund den Vor-
steuerabzug ausschließt. Allerdings kann der Aufteilungs-
maßstab für den abziehbaren Vorsteueranteil nicht anhand 
der erzeugten Strom- und Wärmemenge ermittelt werden, 
sondern muss anhand der unterschiedlich hohen Markt-
preise für Strom und Wärme bestimmt werden. 

Hinweise: Der Gewinn kann durch eine Einnahmen-Über-
schussrechnung ermittelt werden. 
Die Abgabe einer Feststellungserklärung kann nicht wegen 
geringer Bedeutung unterbleiben. Eine geringe Bedeutung 
wird insbesondere bei Zinseinnahmen einer WEG angenom-
men. Muss die WEG eine Feststellungserklärung wegen der 
gewerblichen Einkünfte aus dem Verkauf des Stroms abge-
ben, könnte dies auch dazu führen, dass die Zinsen in der 
Feststellungserklärung anzugeben sind, allerdings nicht als 
gewerbliche Einkünfte, sondern als Einkünfte aus Kapital-
vermögen. 
Dient das Blockheizkraftwerk vorrangig der Erzeugung von 
Strom, der gegen Vergütung in das allgemeine Stromnetz 
eingespeist wird, ist nicht die WEG die Mitunternehmer-
schaft, sondern dies kann dann nur eine GbR der Woh-
nungseigentümer sein. Für die Abgabe der Erklärung wäre 
dann nicht der Hausverwalter verantwortlich, sondern der 
Geschäftsführer der GbR. Der Feststellungsbescheid 
müsste sich gegen die GbR richten, nicht gegen die WEG. 

Abzug nicht anerkannter Heilmethoden 
Die Vorlage eines knappen amtsärztlichen Attests kann aus-
reichen, um Aufwendungen für wissenschaftlich nicht aner-
kannte Heilmethoden als außergewöhnliche Belastung ab-
zuziehen. 
Hintergrund: Die Zwangsläufigkeit von krankheitsbedingten 
Aufwendungen für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel wird i. d. R. 
durch eine Verordnung eines Arztes nachgewiesen. Seit 
2011 ist bei bestimmten Maßnahmen der Nachweis der 
Zwangsläufigkeit in qualifizierter Form zu führen, und zwar 
„durch ein amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Be-
scheinigung eines Medizinischen Dienstes der Krankenver-
sicherung“ (u. a. bei wissenschaftlich nicht anerkannten Be-
handlungsmethoden). Der Nachweis muss vor Beginn der 
Heilmaßnahme ausgestellt worden sein. 
Sachverhalt: Die Kläger ließen ab Februar 2011 ihre seit ih-
rer Geburt schwerbehinderte Tochter in einem von zwei Heil-
praktikern betriebenen Naturheilzentrum behandeln. Nach-
dem die Krankenkasse eine Erstattung der Kosten 
(16.800 €) abgelehnt hatte, machten die Kläger die Aufwen-
dungen im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung als au-
ßergewöhnliche Belastung geltend und legten ein privatärzt-
liches Attest einer Fachärztin für Kinder- und Jugendheil-
kunde (Homöopathie) vor. Diese kam zu dem Ergebnis, 
dass bei dem schweren Krankheitsbild jeder Versuch, das 
Ergebnis zu verbessern, für die Familie wichtig und auch me-
dizinisch jeder positive Impuls für das Kind zu begrüßen sei, 
weshalb sie auch ärztlich die Teilnahme am Förderpro-
gramm des Naturheilzentrums empfehle. Auf diesem Attest 
hatte der zuständige Amtsarzt vermerkt: „Die Angaben wer-
den amtsärztlich bestätigt“. 
Das beklagte Finanzamt erkannte die Behandlungskosten 
mit der Begründung nicht an, dass die knappe Äußerung des 
Amtsarztes kein „amtsärztliches Gutachten“ darstelle. 
Entscheidung: Die hiergegen gerichtete Klage hatte Erfolg: 
 Die Tochter der Kläger ist mit wissenschaftlich nicht aner-

kannten Methoden behandelt worden, so dass der Nach-
weis der Zwangsläufigkeit in qualifizierter Form geführt 
werden musste. 

 Diese Anforderungen waren im Streitfall erfüllt: Zwar wird 
für den Nachweis u. a. ein „amtsärztliches Gutachten“ ver-
langt. Jedoch wird nicht nur den Amtsarzt, sondern in glei-
cher Weise auch der Medizinische Dienst der Krankenver-
sicherung ermächtigt, die Zwangsläufigkeit von Aufwen-
dungen bei unkonventionellen Behandlungsmethoden zu 
bestätigen. Und dieser muss lediglich eine „ärztliche Be-
scheinigung“ ausstellen. 

 Vor diesem Hintergrund sind an das „Gutachten“ des Amts-
arztes keine höheren Anforderungen als an eine „Beschei-
nigung“ der Krankenversicherung zu stellen. 


